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BESCHLUSS (EU) 2023/… DES RATES 

vom … 

über den im Namen der Europäischen Union in dem  

durch das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit  

zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits  

und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits  

eingesetzten Sonderausschuss für die Teilnahme an Programmen der Union  

in Bezug auf die Annahme der Protokolle I und II sowie deren Annex 47  

zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3, Artikel 182 Absätze 1 und 4, Artikel 183, Artikel 188 Absatz 2 und 

Artikel 189 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und 

der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 

Großbritannien und Nordirland andererseits1 (im Folgenden „Abkommen“) wurde mit dem 

Beschluss (EU) 2021/689 des Rates2 geschlossen und ist am 1. Mai 2021 in Kraft getreten. 

(2) Gemäß Artikel 710 Absatz 2 und Artikel 731 Absatz 3 des Abkommens nimmt der mit 

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe s des Abkommens eingesetzte Sonderausschuss für die 

Teilnahme an Programmen der Union (im Folgenden „Sonderausschuss“) das Protokoll I 

über Programme und Tätigkeiten, an denen das Vereinigte Königreich teilnimmt, und das 

Protokoll II über den Zugang des Vereinigten Königreichs zu Diensten im Rahmen 

bestimmter Programme und Tätigkeiten der Union, an denen das Vereinigte Königreich 

nicht teilnimmt (im Folgenden „Protokolle I und II“), an. 

(3) Gemäß Artikel 714 Absatz 11 des Abkommens kann Anhang 47 „Umsetzung der 

finanziellen Bedingungen“ (im Folgenden „Anhang 47“) durch den Sonderausschuss 

geändert werden. 

                                                 

1 ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 10. 
2 Beschluss (EU) 2021/689 des Rates vom 29. April 2021 über den Abschluss — im Namen 

der Union — des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 

Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens 

zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 

Verschlusssachen (ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 2). 
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(4) Die Protokolle I und II sowie Anhang 47 sind Bestandteil des Abkommens. 

(5) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union im Sonderausschuss zu vertretenden 

Standpunkt in Bezug auf die Annahme der Protokolle I und II und die Änderung von 

Anhang 47 festzulegen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union in dem durch das Abkommen über Handel und 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 

einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits 

eingesetzten Sonderausschuss zu vertreten ist, ist in dem diesem Beschluss beigefügten Entwurf 

eines Beschlusses des Sonderausschusses festgelegt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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